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Einleitung 

Mi t Vorlage eines Diskussionsentwurfs für ein Schuldrechtsmodernisierungs-
gesetz durch das Bundesministerium der Justiz1 nimmt der Gesetzgeber das seit 
längerer Zeit im Raum stehende Vorhaben einer Reform des BGB in Angriff.  Aus 
dem aktuellen Anlaß der Umsetzung verschiedener Richtlinien des Europäischen 
Parlaments und des Rates2 sollen die Vorschläge verwirklicht werden, die die vom 
Bundesminister der Justiz eingesetzte Kommission zur Überarbeitung des Schuld-
rechts in ihrem Abschlußbericht3 im Jahr 1991 vorgelegt hat und die auch nach 
Beendigung der Arbeit der Kommission weiter diskutiert wurden.4 Die Schuld-
rechtskommission hatte im Zuge der Neuregelung des Schuldvertrags- und Verjäh-
rungsrechts auch eine Änderung von § 2235 angeregt. § 215 SchuRModG-E über-
nimmt diesen Vorschlag fast wörtl ich.6 Er lautet:7 

„ § 215 - Wirkung  der  Verjährung  bei dinglich  gesicherten  Ansprüchen 

(1)  Die Verjährung  eines Anspruchs,  für  den eine Hypothek,  eine Schiffshypothek  oder  ein 
Pfandrecht  besteht,  hindert  den Berechtigten  nicht,  seine Befriedigung  aus dem 
belasteten  Gegenstand  zu suchen. 

1 Der Entwurf (im folgenden: SchuRModG-E) mit Stand vom 4. August 2000 ist im 
Internet veröffentlicht  unter der Adresse des Bundesministeriums der Justiz (http:// 
www.bmj.bund.de). Hierauf beziehen sich die im folgenden verwendeten Quellenangaben. 

2 Es handelt sich um Richtlinien zu den Themen „Verbrauchsgüterkauf  \ „Zahlungsverzug 
im Geschäftsverkehr"  und „elektronischer Handel". Einzelheiten beschreibt die Darstellung 
zur Zielsetzung des Entwurfs (SchuRModG-E, S. 1). 

3 Abschlußbericht der Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts, herausgegeben 
vom Bundesminister der Justiz. 

4 Mit der Schuldrechtsreform  beschäftigt hat sich der 60. Deutsche Juristentag 1994 in 
Münster (vgl. hierzu die Mitteilung über den Tagungsverlauf,  NJW 1994, 3069 ff.,  und über 
die Beschlüsse, NJW 1994, 3075 ff.)  sowie der 24. Deutsche Notartag 1993 in Hamburg (vgl. 
DNotZ Sonderheft  1993, 77 ff.).  Siehe außerdem Rabe, NJW 1992, 2395 ff.;  Rolland, 
NJW 1992, 2377 ff.,  sowie Stürner,  FS Brandner, S. 635 ff.,  letzterer mit weiteren Nach-
weisen zur Diskussion, die allerdings Fragen des § 223 durchwegs nicht behandeln. 

5 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB. 
6 Der Entwurf der Schuldrechtskommission (BGB-KE), abgedruckt bei: Schuldrechtskom-

mission, S. 288, unterscheidet sich von dem im folgenden angefühlten Wortlaut des § 215 
SchuRModG-E dadurch, daß er in seinem § 223 Abs. 2 S. 2 (das entspricht dem § 215 
Abs. 2 S. 2 SchuRModG-E) hinter dem Passus „Herausgabe der Sache auch" die Worte „dann 
noch" vorsieht. 

7 Der im Text zitierte Wortlaut des § 215 SchuRModG-E ist in dem oben (FN 1) genann-
ten Entwurf auf S. 14 f. abgedruckt. 

2 Schuch 
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(2)  Ist  zur  Sicherung  eines Anspruchs  ein Recht  übertragen  worden,  so kann die  Rück-
übertragung  nicht  auf  Grund  der  Verjährung  des Anspruchs  gefordert  werden.  Ist  das 
Eigentum  vorbehalten,  so kann die  Herausgabe  der  Sache auch verlangt  werden,  wenn 
der  gesicherte  Anspruch  verjährt  ist. 

(3)  Die Absätze 1 und 2 sind  nicht  anzuwenden  auf  die  Verjährung  von Ansprüchen  auf 
Zinsen  und andere  wiederkehrende  Leistungen.  " 

Die wesentliche Neuerung dieses Vorschlags besteht in der Aufnahme einer Vor-
schrift  über die Behandlung des Eigentumsvorbehalts durch § 215 Abs. 2 S. 2 
SchuRModG-E. Die Regelung mit dem Inhalt, daß der Vorbehaltsverkäufer  auch 
nach Verjährung der Kaufpreisforderung  die Herausgabe der Kaufsache vom Vor-
behaltskäufer verlangen kann, entspricht der bereits jetzt herrschenden Meinung.8 

Auf deren Begründung, wonach § 223 auf den Eigentumsvorbehalt analog ange-
wendet werden könne, beruft  sich der Diskussionsentwurf auch ausdrücklich.9 

Uneingeschränkte Zustimmung hat die Ansicht von der analogen Anwendbarkeit 
des § 223 auf den Eigentumsvorbehalt allerdings - sowohl in der Begründung als 
auch im Ergebnis - niemals erfahren.  Die Diskussion um die Rechte des Vor-
behaltsverkäufers  nach Verjährung der Kaufpreisforderung  ist fast so alt wie das 
BGB selbst. Sie zieht sich durch die Rechtsprechung und Literatur des ganzen ver-
gangenen Jahrhunderts. Die erste bekannte einschlägige Entscheidung10 datiert aus 
dem Jahr 1904; auch die Literatur hat sich bald des Themas angenommen. Einen 
Höhepunkt erlebte die Diskussion, als der BGH11 sich hinter die Ansicht stellte, 
nach der der Vorbehalts Verkäufer  nach Verjährung der Kaufpreisforderung  ent-
sprechend § 223 die Herausgabe der Kaufsache verlangen kann. Zuletzt wurde die 
Problematik der Verjährung der Kaufpreisforderung  beim Vorbehaltskauf durch 
die Dissertation von Berledt12 aufgegriffen.  Der Umstand, daß die von Berledt vor-
geschlagene Lösung derjenigen sehr nahe kommt, die bereits das LG Dresden13 in 
einer Entscheidung aus dem Jahr 1925 gefunden hat, läßt als solcher nicht erahnen, 
durch welch erstaunliche Vielfalt und Gegensätzlichkeit der Meinungen die Dis-
kussion geprägt ist. Tatsächlich aber kennzeichnen immer wieder lebhaft geführte 
Auseinandersetzungen den Streit um die Rechte des Vorbehaltsverkäufers  nach 
Verjährung der Kaufpreisforderung  als ein Problem, das in einer Sammlung klas-
sischer Streitfragen  aus der Geschichte des heutigen Zivilrechts wohl einen Platz 
beanspruchen könnte.14 

8 Vgl. an dieser Stelle nur MünchKomm/ von Feldmann,  § 223 RN 3 mwN. 
9 Siehe die Begründung in SchuRModG-E, S. 300. In demselben Sinn hatte sich die 

Schuldrechtskommission, S. 106, geäußert. 
10 LG Berlin I, KGB1. 1905, 113 f. 
π BGHZ34, 191 ff. 
12 Berledt,  Die Folgen der Forderungs Verjährung beim einfachen Eigentums vorbehält für 

Verkäufer  und Käufer. 
13 LG Dresden, JW 1926, 725. 
ι
4 Das angesprochene Problem hat daher auch einen festen Platz in einschlägigen Fall-

sammlungen, vgl. nur Gursky,  S. 34 ff.;  Gottwald,  Fall Nr. 174. 
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Die vorliegende Arbeit versteht sich als Beitrag zu der in § 215 SchuRModG-E 
vorgesehenen Neuregelung. Eine gesetzliche Normierung in dem dort vorgeschla-
genen Sinn hätte zur Folge, daß es das Problem um den Einfluß der Forderungsver-
jährung auf die Rechte des Vorbehalts Verkäufers  in der bisherigen Form nicht mehr 
geben würde. Der Umstand, daß der Gesetzgeber nun in einem äußerst kontrovers 
gefühlten Meinungsstreit Stellung beziehen will, soll Anlaß sein, sich mit den dog-
matischen Grundlagen des § 215 SchuRModG-E eingehend auseinanderzusetzen. 
Weil sich der Entwurf hier erklärtermaßen in der Tradition der bisher schon vor-
herrschenden Ansicht bewegt, liegt es nahe, sich dem Thema von der unter § 223 
geltenden (aktuellen) Rechtslage zu nähern. 

Neben der angesprochenen Aktualität bezieht das Thema seinen besonderen 
Reiz aus seiner Stellung im Schnittpunkt zwischen Verjährungsrecht, Sachenrecht 
und Schuldrecht. Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Verjährungsproble-
matik beim Vorbehaltskauf bemerkenswert, wie gerade die Wahl des jeweiligen 
Ausgangspunktes der Argumentation die Richtung der Lösung vorgibt. Diese „Prä-
missenabhängigkeit" ist es, an der Dilcher15 das Besondere der hier möglichen 
Fallgestaltungen entdeckt. An diesem Punkt läßt sich aber auch der Befund fest-
machen, daß die Diskussion der letzten Jahrzehnte einen bunten Strauß von Lösun-
gen hervorgebracht hat, die sich im Detail erheblich voneinander unterscheiden, 
obwohl sie sich auf dieselbe Grundlage stützen und - zumindest in Teilbereichen -
auch zum selben Ergebnis kommen. Dies gilt speziell für die Heranziehung von 
§ 223 zur Lösung des Problems. Defizite in der gründlichen Erfassung der Voraus-
setzungen und Rechtsfolgen dieser Vorschrift  hat bereits Kuklinski16 angemahnt, 
ohne daß die mit der Entscheidung BGHZ 34, 191 verstärkt einsetzende Erörterung 
des Themas diesen Ruf gehört hätte. Die Beschäftigung mit § 223 in dessen unmit-
telbaren Anwendungsbereich führt  bis heute ein Schattendasein. Einschlägige 
Untersuchungen beschränkten sich im besten Fall auf eine „knappe Auslegung"17 

von § 223 Abs. 1 und 2. Gerade im Hinblick auf einen möglichen Analogieschluß 
ist dies um so weniger verständlich, als ein solches Vorgehen die Vergleichbarkeit 
in einem für die Anwendung der Vorschrift  wesentlichen Punkt voraussetzt18. 
Ohne Festlegung dieses in methodischer Hinsicht unverzichtbaren Bezugspunktes 
wird eine Diskussion über die Vergleichbarkeit des Eigentumsvorbehalts mit den 
in § 223 gesetzlich geregelten Fällen aber immer in der Luft schweben, sollte sie 
auch unter Aufbietung noch so vieler Argumente geführt  werden. Diese Erkenntnis 
verlangt nach einer sorgfältigen Erarbeitung der Grundlagen von § 223, ohne den 
Schwerpunkt zu schnell auf den Eigentumsvorbehalt zu verlagern. Außerdem sind 
in der Diskussion um eine Neuregelung des § 223 weitere Änderungsvorschläge 
im Hinblick auf andere Regelungsbereiche von § 223 Abs. 1 und 2 vorgebracht 

15 Dilcher,  JuS 1979, 331. 
16 Kuklinski,  S. 128. 
17 Hübe rie,  S. 11. 
is Larenz!  Wolf,  § 4 V 1 (RN 69); Musielak,  RN 832. 
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